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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Montag 08.00 bis 11.45 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden.

Telefon: 032 389 14 84
Mail: info@wengi-be.ch
Web: www.wengi-be.ch

Wengi – natürlich ländlich

Mitteilungsblatt Nr. 10/2022

Gemeindeverwaltung Wengi

16. September 2022
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Wahlen 2022
Gemeinderat: 1 Mitglied

Bildungskommission: 1 Mitglied
Wahlvorschläge

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 14. November 2022 ist infolge Demission von Barbara Hänni
per 31. Dezember 2022 ein Mitglied des Gemeinderates für den Rest der laufenden Amtsperiode,
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024, neu zu wählen.

Folgende Wahl wird an der Gemeinderatssitzung vom 5. Dezember 2022 durch den Gemeinderat
vorgenommen:

Mitglied der Bildungskommission. Infolge Demission von Fritz Wyss, ist 1 Mitglied neu zu wählen

Das Wahlverfahren lautet gemäss Art. 53 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Wengi wie
folgt:

 Der Gemeinderat gibt neu zu besetzende Sitze mindestens 30 Tage vor der Wahl im Mitteilungsblatt der
Gemeinde bekannt.

 Die Stimmberechtigten und die Parteien reichen dem Gemeinderat die Wahlvorschläge bis spätestens
10 Tage vor der Wahl schriftlich ein.

 Die Wahlvorschläge müssen Familien- und Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohnadresse sowie die
unterschriftliche Zustimmung der Vorgeschlagenen enthalten.

Einreichung von Wahlvorschlägen

Gemeinderat
Die Stimmberechtigten und die Parteien haben Wahlvorschläge bis spätestens Freitag, 4. November 2022,
beim Gemeinderat Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, einzureichen.

Bildungskommission
Für die vorzunehmende Neuwahl nimmt der Gemeinderat Wengi gerne Wahlvorschläge bis spätestens am
Freitag, 25. November 2022, entgegen.

Gemeinderat Wengi

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde Wengi findet am Donnerstag, 6. Oktober 2022, 17:30 – 18:30 Uhr nach Voranmeldung bei der
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt.

Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch.

Gemeinderat Wengi

Erteilte Baubewilligungen

Bauherrschaft: Brunner Roland, Bernstrasse 25, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 421
Bauvorhaben: Erstellen überdachter Sitzplatz, ein Unterstand, ein Gewächshaus, ein Tomatenhaus und

ein Hühnergehege auf der Gebäude-Nordseite

Bauherrschaft: Berger Christian und Simone, Scheunenberg 11, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 677
Bauvorhaben: Einbau eines 4.85m3 UF Propangastanks (100% im Erdbereich)

Bauherrschaft: Aeberhard Marco und Christine, Wymattstrasse 1, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 225
Bauvorhaben: Installation Indach PV-Anlage, Neueindeckung bestehendes Dach, Einbringen
Unterdach

Bauherrschaft: Ryser Hansrudolf, Janzenhaus 31, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 457, Janzenhaus 32a
Bauvorhaben: Anbau überdachter Waschplatz

Gemeinderat Wengi



Voranzeige – Altpapier- und Kartonsammlung:
Freitag, 21. Oktober 2022 und Samstag, 22. Oktober 2022

Wie bereits aus dem Abfallkalender entnommen werden konnte, findet die Altpapier- und Kartonsammlung
wie folgt statt:

Freitag, 21. Oktober 2022 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

und

Samstag, 22. Oktober 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeindehaus.

Für das Sammelgut werden zwei Container bereitgestellt (ein Container für Altpapier und ein
Container für den Karton).

Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit Karton vermischt abgegeben werden. Es darf nicht in
Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpackt werden. In die Papiersammlung gehören: Zeitungen,
Computerlisten, Fotokopien, Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne Einband (Rücken), Kuverts,
Zeitschriften, Notizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen.

Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt abgegeben werden. Altpapier und Karton dürfen nicht
zusammen im selben Bündel sein!!!

Gemeinderat Wengi

Abstimmung vom 25. September 2022

Stellen Sie mit der korrekten Handhabung sicher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig ist und Ihre
Stimme zählt!

 Stimmausweis auf der Rückseite unterschreiben

 Ausgefüllte Stimmzettel ungefaltet ins separate Stimmkuvert und

dieses zukleben

 Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins Antwortkuvert

stecken

 Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzeitig der Post übergeben oder in den Briefkasten der Gemeinde

einwerfen

Gemeindeverwaltung Wengi



Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und
landwirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 30. November 2022

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen
Strassen folgende Bestimmungen zu beachten:

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum
hineinragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus
verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger
Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die
Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 unter anderem vor:

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht
hochstämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand
vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den
über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe
hineinragen; über Geh- und Radwegen muss mindestens eine
Höhe von 2.50 m freigehalten werden. Bei Radwegen ist
ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm freizuhalten.

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt
werden.

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche
Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand
einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der
Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen.

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften.

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis
30. November 2022 auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden.

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und
landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der
Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen.
Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater

Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem
Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend
Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen
können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die
Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig und Laub zu
reinigen. Entlang von Kantonsstrassen obliegt einzig die
vorsorgliche Waldpflege entlang der Kantonsstrasse dem
Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch entlang
der Kantonsstrassen die Grundeigentümer verantwortlich.

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen
Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der
Gehweghinterkante einhalten.

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu
näherer Auskunft bereit.

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die
Organe der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das
Verfahren zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes
einleiten.

Gemeindeverwaltung Wengi



Tätigkeitprogramm September 2022 und Oktober 2022

September 2022

17. September 2022 500 Jahre Kirche Wengi mit KiKi und
KiJuKi

Kirchgemeinde Wengi Nach Bekanntgabe

18. September 2022 Gottesdienst 500 Jahre Kirche Wengi Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09:30 Uhr

19. September 2022 Besuchsabend zum Thema «mein
Körper»

Samariterverein Wengi-
Ruppoldsried

Vereinslokal,
Frauchwilstrasse 13,
19:30 Uhr

29. September 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr

Oktober 2022

Im Oktober 2022 Vortrag mit Kleeblattvereinen – Thema
noch offen

Samariterverein Wengi-
Ruppoldsried

Datum, Ort und Zeit
gemäss Einladung

2. Oktober 2022 Gottesdienst «Zu Gast in
Grossaffoltern»

Kirchgemeinde Wengi Kirche Grossaffoltern,
09:30 Uhr

11. Oktober 2022 Wandergruppe (ca. 2,5 Stunden) Wandergruppe Bei der Kirche, 13:30 Uhr

11. Oktober 2022 Seniorennachmittag, Bilderreise nach
Island mit Marianne Hundius

Kirchgemeinde Wengi Kirche Rapperswil,
14:00 Uhr

14. Oktober 2022 Gemüse schneiden für Suppentag Landfrauenverein
Wengi-Ruppoldsried

Pfarrstöckli, 19:00 Uhr

15. Oktober 2022 Suppentag Landfrauenverein
Wengi-Ruppoldsried

Pfarrstöckli,
11:00 -13:00 Uhr

16. Oktober 2022 Erntedankgottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09:30 Uhr

18. Oktober 2022 Hauptversammlung RWG Solar Stephanssaal
Mehrzweckhalle
Grossaffoltern, 20:00 Uhr

19. Oktober 2022 Vortrag Samariterverein Wengi-
Ruppoldsried

Kleeblatt Schüpfen,
20:00 Uhr

23. Oktober 2022 Geburtstagsständli Einwohnergemeinde,
Kirchgemeinde und
Musikgesellschaft Wengi

Restaurant Bären
Rapperswil, 10:30 Uhr

24. Oktober 2022 Wir lernen den richtigen Umgang mit
dem Defibrillator

Samariter- und
Landfrauenverein
Wengi-Ruppoldsried

Vereinslokal,
Frauchwilstrasse 13,
20:00 Uhr

27. Oktober 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr

28. Oktober 2022 KiJuKi (KinderJugendKirche),
Filmabend

Kirchgemeine und
Einwohnergemeinde
Wengi

Pfarrstöckli,
19:30 – 21:30 Uhr

Bitte beachten!
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes

Montag, 10. Oktober 2022



Liegenschaftsbetreuung

Wir suchen, für die Betreuung einer Liegenschaft in Wengi b.Büren eine Person
(kann auch von einer / einem Jugendlichen erledigt werden).

Aufgabe:
Leichte Umgebungsarbeiten und Kontrollaufgaben

ca. 50 Std im Jahr.

Näheres erhalten Sie unter: rumuell@bluewin.ch

Sitzbänke auf dem Gemeindegebiet Wengi

Die Kirchgemeinde Wengi feiert im Jahr 2022 das 500-jähriges Bestehen der Kirche. Im Rahmen dieses
Jubiläums wurden im Gemeindegebiet 11 Sitzbänke erneuert oder neu erstellt. Die Realisierung und
Finanzierung der Bänke erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Wengi. Zudem
haben sich lokale Vereine und Privatpersonen als Sponsoren beteiligt. Es lohnt sich in jedem Fall, die
Sitzbänke auf einem Spaziergang zu besichtigen! Die Standorte sind attraktiv und auf den Plaketten sind
die Namen der jeweiligen Spender eingraviert.

Der beiliegende Plan zeigt die genauen Standorte.

Viel Vergnügen!

Kirchgemeinde Wengi Einwohnergemeinde Wengi

mailto:rumuell@bluewin.ch





